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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackungsmaschi-
ne mit einer Folientransporteinrichtung zum Transportie-
ren einer Kunststofffolie gemäß den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0002] Eine solche Verpackungsmaschine ist aus der
WO 2004/000651 A1 bekannt. Dort ist eine Folienverpa-
ckungsmaschine beschrieben, bei der im Einlaufbereich
des Folienhandlings ein Paar Umlenkrollen gefolgt von
einem Paar Führungsrollen angeordnet ist. Solche Foli-
enverpackungsmaschinen werden in der Praxis einge-
setzt, um Produkte mit einer versiegelbaren Stretchfolie
oder einer versiegelbaren Kunststofffolie zu verpacken.
[0003] Aus der Patentschrift US 5 855 106 A ist eine
Verpackungsmaschine bekannt, bei der ein Produkt mit
einer Stretchfolie umwickelt und verpackt wird. Diese
Verpackungsmaschine weist eine Folientransportein-
richtung mit zwei über endseitige Umlenkrollen umlau-
fend geführten Treibriemen auf. Die Treibriemen sind
übereinander angeordnet und transportieren eine zwi-
schen den beiden Treibriemen befindliche Stretchfolie in
Transportrichtung.
[0004] Entsprechende Kunststofffolien oder Stretchfo-
lien, die von der Verpackungsmaschine verarbeitet wer-
den können, sind beispielsweise aus der EP 0 687 558
B1 bekannt. Es handelt sich um dehnbare Kunststofffo-
lien, die bei erhöhter Temperatur versiegelbar sind. Da
diese Folien extrem dünn sind, sind der Folientransport
und das Folienhandling mit besonderen Anforderungen
verbunden. So kann es beispielsweise bei Fertigungsto-
leranzen der Folie oder bei Änderungen der Umgebungs-
bedingungen, wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, zu
Problemen bei dem Transport der Folie kommen.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Verpackungsmaschine mit einer Folientransporteinrich-
tung zu schaffen, die eine höhere Funktionssicherheit
beim Transport von Kunststofffolien aufweist. Insbeson-
dere soll die Folientransporteinrichtung unempfindlich
hinsichtlich Temperaturschwankungen oder Herstel-
lungstoleranzen der Kunststofffolie sein.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Verpackungsmaschine nach den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Fo-
lientransporteinrichtung der Verpackungsmaschine eine
Riemenfördereinrichtung aufweist, wobei die Riemenför-
dereinrichtung in dem Einlaufbereich zwei vertikal über-
einander und zueinander fluchtend angeordnete Umlen-
krollen und wenigstens zwei den Umlenkrollen in Trans-
portrichtung nachgelagerte Führungsrollen oder Füh-
rungsachsen zum Führen oder Stützen eines Trums ei-
nes Treibreimens aufweist, wobei die obere Umlenkrolle
und wenigstens eine der Führungsrollen oder Führungs-
achsen mit dem oberen Treibriemen zusammenwirken
und die untere Umlenkrolle und wenigstens eine der Füh-
rungsrollen oder Führungsachsen mit dem unteren
Treibriemen zusammenwirken.

[0008] Die den Umlenkrollen in Transportrichtung der
Kunststofffolie nachgelagerten Führungsrollen bewir-
ken, dass der Transportriemen im Eingangsbereich
durch die Führungsrolle oder Führungsachse exakt ge-
führt und abgestützt wird. Dadurch kann die Position und
die Transporteigenschaft des Transportriemens genau
festgelegt werden. Dennoch ist in dem Zwischenraum
zwischen Umlenkrolle und Führungsrolle oder Führungs-
achse ein gewisses Ausweichen des Transportriemens
möglich, sodass auch Dickentoleranzen der Kunststoff-
folie ausgeglichen werden können. Indem sowohl der
obere Transportriemen als auch der untere Transport-
riemen von der Führungsrolle oder Führungsachse ab-
gestützt wird, wird eine beidseitige Abstützung sowohl
des oberen Transportriemens als auch des unteren
Transportriemens bewirkt. Im Ergebnis wird die Kunst-
stofffolie beiderseits, d.h. sowohl an ihrer Oberseite als
auch an ihrer Unterseite, durch die zwei Transportriemen
sicher geführt und transportiert.
[0009] Beide Transportriemen der Riemenförderein-
richtung werden über endseitige Umlenkrollen geführt.
Das bedeutet, dass zu beiden Seiten des Treibriemens
Umlenkrollen angeordnet sind, die den Treibriemen end-
los umlaufend führen. Zum Transport der Kunststofffolie
wird diese zwischen dem unteren Trum des oberen
Transportriemens und dem oberen Trum des unteren
Transportriemens in einem Einlaufbereich der Riemen-
fördereinrichtung zugeführt. Um eine gleichmäßige Fo-
lienführung zu erzielen, ist vorzugsweise vorgesehen,
dass die beiden übereinander angeordneten Umlenkrol-
len des oberen Transportriemens und des unteren Trans-
portriemens den gleichen Durchmesser aufweisen.
[0010] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass ein Paar von übereinander angeordneten Umlenk-
rollen motorisch angetrieben ist. Die Umlenkrollen sind
über ein Getriebe, vorzugsweise ein Zahnradgetriebe
oder Zahnriemengetriebe, untereinander und mit einem
Antriebsmotor verbunden. Die beiden übereinanderlie-
genden Umlenkrollen werden von dem Antriebsmotor
gegenläufig angetrieben.
[0011] Um die Riemenfördereinrichtung an den vor-
handenen Bauraum und/oder die Transportaufgabe op-
timal anzupassen, kann in einer Ausgestaltung vorgese-
hen sein, dass die Führungsrollen oder Führungsachsen
einen kleineren Durchmesser als die Umlenkrollen auf-
weisen. Vorzugsweise beträgt der Durchmesser der
Führungsrollen oder Führungsachsen weniger als die
Hälfte des Durchmessers der Umlenkrollen. Um einen
konstruktiv einfachen Aufbau zu erhalten, ist der Durch-
messer der Führungsrollen untereinander gleich bemes-
sen, d. h. die verwendeten Führungsrollen weisen vor-
zugsweise alle denselben Durchmesser auf. Ebenso
kann vorgesehen sein, dass der Durchmesser der Füh-
rungsachsen untereinander gleich bemessen ist, d. h.
die verwendeten Führungsachsen weisen vorzugsweise
alle denselben Durchmesser auf.
[0012] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass die Führungsrollen unterschiedliche Durchmesser
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aufweisen und vorzugsweise in Excenterbauweise aus-
geführt sind, um eine genaue Anpassung an Riemento-
leranzen zu gewährleisten.
[0013] Eine Riemenfördereinrichtung kann in einer
Ausgestaltung sowohl Führungsachsen als Führungsrol-
len aufweisen. Der Durchmesser von den Führungsach-
sen kann unterschiedlich zu dem Durchmesser der Füh-
rungsrollen bemessen sein.
[0014] Der Einlaufbereich der Riemenfördereinrich-
tung ist der Bereich, in dem die Umlenkrollen und die
Führungsrollen oder Führungsachsen angeordnet sind.
Der Einlaufbereich erstreckt sich von dem Ende der Rie-
menfördereinrichtung, an dem die Umlenkrollen ange-
ordnet sind, bis zu weiteren Führungselementen der Rie-
menfördereinrichtung, die durch Führungsflächen gebil-
det werden. Der Einlaufbereich kann sich im Bereich des
2-fachen bis zum 4-fachen des Durchmessers einer Um-
lenkrolle erstrecken, bezogen auf das folieneinlaufseitige
Ende der Riemenfördereinrichtung. Zwischen den Um-
lenkrollen und den Führungsflächen sind die Führungs-
rollen und/oder Führungsachsen als zusätzliche Ele-
mente zur Stützung oder Führung der Transportriemen
angeordnet. Unter Führungsrolle versteht man ein Füh-
rungselement, welches eine Drehachse aufweist und bei
einer Bewegung des Transportriemens entlang der Füh-
rungsrolle um diese Drehachse rotiert. Unter einer Füh-
rungsachse wird eine Achse verstanden, die in Anlage
mit einem Trum des Transportriemens ist und diesen un-
terstützt.
[0015] Vorzugsweise kann wenigstens ein Transport-
riemen als Zahnriemen ausgebildet sein, um eine exakte
Positionierung zu gewährleisten. Alternativ kann ein
Transportriemen oder beide Transportriemen als Rillen-
riemen oder als Keilriemen oder als flacher Riemen aus-
gebildet sein.
[0016] Um die Abstützung des Transportriemens und
damit den Folientransport weiter zu verbessern, ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass die Riemenförderein-
richtung in dem Einlaufbereich wenigstens drei den bei-
den Umlenkrollen in Folientransportrichtung nachgela-
gert und zueinander beabstandet angeordnete Füh-
rungsrollen und/oder Führungsachsen aufweist bzw.
aufweisen und entweder

a) die mittlere Führungsrolle oder die mittlere Füh-
rungsachse das untere Trum des oberen Transport-
riemens führt und die beiden anderen Führungsrol-
len und/oder Führungsachsen das obere Trum des
unteren Transportriemens führen oder
b) die mittlere Führungsrolle oder die mittlere Füh-
rungsachse das obere Trum des unteren Transport-
riemens führt und die beiden anderen Führungsrol-
len und/oder Führungsachsen das untere Trum des
oberen Transportriemens führen.

[0017] Durch die vergrößerte Anzahl der Führungsrol-
len und/oder Führungsachsen und deren wechselseitige
bzw. gegenüberliegende Anordnung an dem unteren

Trum des oberen Treibriemens und dem oberen Trum
des unteren Transportriemens wird die Führung des
Transportriemens weiter verbessert. Es ist vorgesehen,
dass zwischen den Umlenkrollen und den Führungsrol-
len und/oder Führungsachsen keine weiteren Führungs-
elemente angeordnet sind. Insbesondere ist vorgese-
hen, dass die Führungsrollen und/oder Führungsachsen
in Folientransportrichtung gesehen sich mit einem nur
geringen Abstand, vorzugsweise in einem Abstand der
kleiner ist als der zweifache Durchmesser einer Umlen-
krolle, an die Umlenkrollen anschließen.
[0018] Um den konstruktiven Aufbau der Folientrans-
porteinrichtung zu vereinfachen, kann vorgesehen sein,
dass sowohl die Umlenkrollen als auch die Führungsrol-
len und/oder Führungsachsen gemeinsam an einem Trä-
ger der Riemenfördereinrichtung gelagert sind. Der Trä-
ger kann aus einem Stanzblech oder als Biegeteil oder
aus einem Halbzeug gefertigt sein.
[0019] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zwei in
einer horizontalen Folientransportebene parallel und mit
Abstand zueinander verlaufende Riemenfördereinrich-
tungen zum Transport einer Kunststofffolie vorgesehen
sind, wobei vorzugsweise der Abstand der beiden Rie-
menfördereinrichtungen motorisch angetrieben verstell-
bar und/oder einstellbar ist. Die Folientransporteinrich-
tung weist somit zwei Riemenfördereinrichtungen auf,
die so angeordnet sind, dass der Abstand der Riemen-
fördereinrichtungen der Breite der zu transportierenden
Kunststofffolie entspricht. Jede der Riemenfördereinrich-
tungen kann dabei einen Randbereich der Folie greifen
und die Folie transportieren. Um mit der Folientranspor-
teinrichtung Folien unterschiedlicher Breite sicher trans-
portieren zu können, ist vorgesehen, dass über einen
Motor automatisch der Abstand zwischen den beiden
Riemenfördereinrichtungen einstellbar ist.
[0020] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass eine Riemenfördereinrichtung oder dass jede Rie-
menfördereinrichtung eine obere Führungsfläche und ei-
ne untere Führungsfläche zum Führen der Treibriemen
und/oder der Kunststofffolie aufweist und die wenigstens
zwei bzw. wenigstens drei Führungsrollen oder Füh-
rungsachsen bezogen auf die Folientransportrichtung
zwischen den beiden in dem Einlaufbereich angeordne-
ten Umlenkrollen und der oberen Führungsfläche und
der unteren Führungsfläche angeordnet sind.
[0021] Ein Transport mit geringen Reibungswiderstän-
den der Folie ergibt sich, indem in einer Ausgestaltung
vorgesehen ist, dass die mittlere Führungsrolle oder die
mittlere Führungsachse mit einem derartigen vertikalen
Abstand zu den beiden anderen Führungsrollen oder
Führungsachsen angeordnet ist, dass der obere Trans-
portriemen und der untere Transportriemen in dem Be-
reich zwischen den drei Führungsrollen oder Führungs-
achsen geradlinig, vorzugsweise parallel zu der Trans-
portebene, verlaufen.
[0022] In einer alternativen Ausgestaltung kann auch
vorgesehen sein, dass die mittlere Führungsrolle oder
die mittlere Führungsachse mit einem derartigen verti-
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kalen Abstand zu den beiden anderen Führungsrollen
oder Führungsachsen angeordnet ist, dass der obere
Transportriemen und der untere Transportriemen in dem
Bereich zwischen den drei Führungsrollen oder Füh-
rungsachsen S-förmig verlaufen. Diese alternative Aus-
gestaltung mit dem S-förmigen Verlauf des Treibriemens
hat den Vorteil, dass die Umschlingung der Treibriemen
mit der Folie intensiver ist, sodass die Transportkraft im
Einlaufbereich der Riemenfördereinrichtung gegenüber
einem geradlinigen Verlauf höher ist. Allerdings sind bei
dem geradlinigen Verlauf der Treibriemen die Reibung
und damit die erforderliche Transportkraft etwas gerin-
ger.
[0023] Um den gewünschten Verlauf des Transport-
riemens und damit die Transportkraft für die Folie ein-
stellen zu können, kann vorgesehen sein, dass eine oder
mehrere der Führungsrollen und/oder Führungsachsen
an der Riemenfördereinrichtung in vertikaler Richtung
verschiebbar und an wahlweiser Position fixierbar gela-
gert ist bzw. sind. Durch das Verschieben der Führungs-
rollen und/oder Führungsachsen in vertikaler Richtung
kann der genaue Verlauf der Transportriemen und damit
letztendlich die von den Transportriemen auf die Kunst-
stofffolie ausgewirkte Kraft in gewissen Grenzen einge-
stellt bzw. justiert werden.
[0024] Um die Führung der Transportriemen weiter zu
verbessern, kann vorgesehen sein, dass eine vierte Füh-
rungsrolle als Umlenkrolle ausgebildet ist und mit dem
oberen Trum des oberen Transportriemens oder mit dem
unteren Trum des unteren Transportriemens zusam-
menwirkt.
[0025] Um die Führung bzw. Abstützung der Trans-
portriemen weiter zu verbessern, kann vorgesehen sein,
dass die Anzahl der Führungsrollen und/oder Führungs-
achsen auch mehr als vier beträgt, insbesondere fünf,
sechs, sieben oder acht Führungsrollen und/oder Füh-
rungsachsen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der er-
höhte Konstruktionsaufwand, der mit Erhöhung der An-
zahl der Führungsrollen und/oder Führungsachsen ein-
hergeht, mit der Anzahl dieser Elemente stärker steigt
als die damit zu erzielenden Präzision in der Führung der
Transportriemen. Ein vorteilhafter Kompromiss zwi-
schen Konstruktionsaufwand und präziser Führung der
Transportriemen und/oder der Kunststofffolie stellt daher
die Verwendung von drei oder vier Führungsrollen oder
Führungsachsen dar.
[0026] Um ein Produkt mit der Folie zu umwickeln,
muss die Folie fixiert werden. In einer konstruktiv einfa-
chen Ausgestaltung ist vorgesehen, dass eine Riemen-
fördereinrichtung oder jede der Riemenfördereinrichtun-
gen eine Klemmvorrichtung aufweist, die über einen oder
mehrere mit der unteren Führungsfläche zusammenwir-
kende Aktoren den Abstand und/oder die Anpresskraft
zwischen der unteren Führungsfläche und der oberen
Führungsfläche variiert, wobei vorzugsweise vorgese-
hen ist, dass jeder Aktor einzeln ansteuerbar ist. Somit
wird ermöglicht, dass die Klemmvorrichtung in der Foli-
entransporteinrichtung integriert ausgeführt ist. Eine se-

parate Klemmvorrichtung oder separate Klemmen wer-
den daher nicht benötigt.
[0027] Die Aktoren können als Hubaktoren ausgebil-
det sein und als Antriebselement einen Elektromotor mit
Linearabtrieb oder einen Pneumatikzylinder oder einen
Hubmagnet aufweisen.
[0028] Erfindungsgemäß wird die Folientransportein-
richtung in einer Verpackungsmaschine zum Verpacken
von Waren mit einer Kunststofffolie und/oder einer
Stretchfolie verwendet.
[0029] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Ver-
packungsmaschine eine Folienspendeeinrichtung und
eine zwischen der Folienspendeeinrichtung und der Fo-
lientransporteinrichtung angeordnete Folienübergabe-
einrichtung mit einem in der Folientransportebene hori-
zontal in Richtung auf die Folientransporteinrichtung zu
und von der Folientransporteinrichtung weg bewegbar
angetriebenen Folienführungselement aufweist, um
Kunststofffolie dem Einlaufbereich der Folientransport-
einrichtung zuzuführen. Damit werden eine effiziente und
funktionssichere Folienführung und ein gutes Folien-
handling für die Verpackungsmaschine ermöglicht.
[0030] Um auch bei relativ dünnen Kunststofffolien
oder Stretchfolien eine störungsfreie Funktion der Ver-
packungsmaschine sicherzustellen, kann vorgesehen
sein, dass in einer Ausgestaltung das Folienführungse-
lement eine obere Führungsplatte und eine parallel zu
dieser angeordnete untere Führungsplatte aufweist, die
so angeordnet sind, dass zwischen den beiden Füh-
rungsplatten ein Zwischenraum zum Führen von Kunst-
stofffolie vorhanden ist, wobei der Zwischenraum mit der
Folientransportebene fluchtet und dass vorzugsweise
vorgesehen ist, dass das Folienführungselement ein mit
der Kunststofffolie zusammenwirkendes Transportrol-
lenpaar mit einer oberen Transportrolle und einer unteren
Transportrolle zum Transportieren der Kunststofffolie
aufweist. Über die beiden Führungsplatten wird die dün-
ne Kunststofffolie sowohl nach oben als auch nach unten
flächig abgestützt. Somit wird effektiv verhindert, dass
die Kunststofffolie Falten bilden kann, welche den Trans-
port der Kunststofffolie und den Verpackungsprozess
empfindlich stören würden. Es ist vorgesehen, dass die
Kunststofffolie in dem Zwischenraum zwischen den bei-
den Führungsplatten frei geführt ist. Die Folie ist sozu-
sagen in dem Zwischenraum zwischen den beiden Füh-
rungsplatten schwimmend gelagert. Die schwimmende
Lagerung ermöglicht in gewissen Grenzen Fehler, die
durch eine schräg eingeführte Folie oder eine ungenaue
Folienbreite vorkommen könnten, zu vermeiden.
[0031] Beim Transportieren der Kunststofffolie wird
diese von der Folienführungseinrichtung an die Folien-
transporteinrichtung übergeben. Dass die Folie auch bei
der Übergabe gut abgestützt ist und ein Falten oder Kni-
cken der Folie sicher vermieden wird, ist in einer Ausge-
staltung vorgesehen, dass die obere Führungsplatte und
die untere Führungsplatte in einem Überdeckungsbe-
reich der Riemenfördereinrichtungen jeweils eine Aus-
nehmung aufweisen, die so angeordnet und bemessen
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ist, dass beide Klemmplatten in einer auf die Folientrans-
porteinrichtung zu verlagerten Folienübergabestellung
zumindest mit einem mittleren Abschnitt ihrer der Foli-
entransporteinrichtung zugewandten Kante zwischen
die beiden Riemenfördereinrichtungen eingreifen. Da-
durch wird sichergestellt, dass die Führung und/oder Un-
terstützung der Folie nicht am Beginn der Riemenförder-
einrichtung endet, sondern dass das Folienführungsele-
ment, nämlich die beiden Führungsplatten, die Folie so-
lange unterstützen, bis diese sicher in der Folientrans-
porteinrichtung aufgenommen ist und dort von den bei-
den Transportriemen flächig geführt und/oder gestützt
ist.
[0032] In einer Ausgestaltung kann vorgesehen sein,
dass das Folienführungselement als parallel zu der Fo-
lientransportebene verschiebbar gelagerter Schlitten
ausgebildet und über einen Schlittenantriebsmotor an-
getrieben verfahrbar ist, wobei vorzugsweise vorgese-
hen ist, dass der Schlitten entweder eine mit einem von
dem Schlittenantriebsmotor angetriebenen Zahnrad
kämmende Zahnstange oder Zahnabschnitt aufweist
oder mit einem von dem Schlittenantriebsmotor ange-
triebenen Antriebsriemen verbunden ist.
[0033] Um die Kunststofffolie und/oder Stretchfolie in
der benötigten Länge bereitzustellen, kann vorgesehen
sein, dass zwischen der Folienübergabeeinrichtung und
der Folientransporteinrichtung eine Folienschneideein-
richtung zum Abschneiden von Kunststofffolie angeord-
net ist.
[0034] Um eine flexible Anwendung der Verpackungs-
maschine zu ermöglichen, ist in einer Ausgestaltung vor-
gesehen, dass die Folienübergabeeinrichtung und die
Folienspendeeinrichtung, und vorzugsweise die Folien-
schneideinrichtung, als eine austauschbare Baugruppe
ausgebildet sind, und diese Baugruppe an einem Rah-
men oder an einem Gehäuse der Verpackungsmaschine
austauschbar und mechanisch fest mit diesem Rahmen
oder Gehäuse verbunden gehaltert ist.
[0035] Indem mehrere Funktionskomponenten der
Verpackungsmaschine miteinander mechanisch ver-
bunden und auf einem eigenen Modulträger angeordnet
sind, sind diese als gemeinsam austauschbare Baugrup-
pe ausgebildet. Dadurch ist die Verpackungsmaschine
modular erweiterbar oder anpassbar ausgebildet. Bei-
spielsweise kann die zu verarbeitende Folienbreite ge-
ändert werden, indem die Baugruppe mit den Funktions-
einheiten Folienspendeeinrichtung und Folienübergabe-
einrichtung ausgetauscht wird. Als weiterer Vorteil kann
ein einfacher Transport der Verpackungsmaschine er-
zielt werden, indem die Baugruppe von dem Gehäuse
oder einem Rahmen der Verpackungsmaschine entfernt
wird und so die Abmessungen und/oder das Gewicht der
Verpackungsmaschine verringert wird.
[0036] Um ein einfaches und zeitsparendes Handling
der Verpackungsmaschine zu erreichen, kann vorgese-
hen sein, dass zwischen einem Gehäuse oder einem
Rahmen der Verpackungsmaschine und der Baugruppe
ein Schnellverschluss, insbesondere ein Bajonettver-

schluss oder ein Knebelverschluss angeordnet ist. Über
diesen Schnellverschluss kann die Baugruppe oder das
Modul auf einfache Art und Weise von dem Gehäuse
oder dem Rahmen abgenommen oder mit dem Gehäuse
oder dem Rahmen verbunden werden.
[0037] Um einen einfachen Folienwechsel zu ermög-
lichen, kann in einer Ausgestaltung vorgesehen sein,
dass die Baugruppe, vorzugsweise die Folienspendeein-
richtung, über Scharniere an dem Rahmen drehbar ge-
lagert ist. Zum Folienwechsel kann die Baugruppe bzw.
die Folienspendeeinrichtung aufgeklappt und eine Foli-
enrolle auf einfache Art und Weise getauscht werden.
[0038] Das Aufstellen der Verpackungsmaschine wird
vereinfacht, indem diese höhenverstellbare Stellfüße
aufweist. Mittels der höhenverstellbaren Stellfüße kann
eine exakte horizontale Ausrichtung der Verpackungs-
maschine auch bei unebenem Aufstellort erfolgen.
[0039] Eine Anwendung der erfindungsgemäßen Ver-
packungsmaschine kann beispielsweise beim Verpa-
cken von Lebensmitteln erfolgen. Lebensmittel, vor allem
frische Lebensmittel wie Käse und/oder Fleisch und/oder
Wurst und/oder Gemüse werden oftmals in Tray-Schalen
portionsweise verkauft. Solche Tray-Schalen könne über
die erfindungsgemäße Verpackungsmaschine mit der
erfindungsgemäßen Folientransporteinrichtung ver-
packt, d.h. mit Stretchfolie oder Kunststofffolie umwickelt
werden. Nach dem Verpacken der Produkte können die-
se mit einem Etikett versehen werden, auf dem beispiels-
weise das Gewicht der verpackten Lebensmittel
und/oder der Zeitpunkt und/oder das Datum des Verpa-
ckungsvorganges abgedruckt wird.
[0040] Um diesen Etikettiervorgang auf geringem Bau-
raum vornehmen zu können, ist vorgesehen, dass die
erfindungsgemäße Verpackungsmaschine einen oder
mehrere Drucker aufweist, die an einem Gehäuse oder
Rahmen der Verpackungsmaschine angeordnet bzw.
befestigt sind. Diese Drucker drucken ein Etikett aus, auf
denen Daten, wie beispielsweise das Gewicht des ver-
packten Produktes und/oder das aktuelle Datum, ange-
geben sind. Diese Etiketten werden über einen Etiket-
tenapplikator aufgenommen und auf dem verpackten
Produkt platziert. Der Etikettenapplikator kann als auto-
matisierter Etikettenstempel ausgebildet sein, der an
dem Gehäuse der Verpackungsmaschine und/oder ei-
nem Rahmen der Verpackungsmaschine gelagert ist. Al-
ternativ kann die Etikettierung der verpackten Produkte
auch manuell erfolgen, indem ein Bediener das fertig
ausgedruckte Etikett manuell auf das verpackte Produkt
klebt.
[0041] Um das Gewicht der verpackten Produkte zu
bestimmen, kann vorgesehen sein, dass die Verpa-
ckungsmaschine in einer Ausgestaltung eine Waage auf-
weist. Die Waage kann insbesondere im Eingangsbe-
reich der Verpackungsmaschine angeordnet sein, so-
dass das zu verpackende Produkt zwangsweise über
den Lastsensor der Waage geführt wird. Das ermittelte
Gewicht wird von der Waage über eine Verbindung zu
einem Etikettendrucker weitergegeben, sodass der Dru-

7 8 



EP 3 093 244 B2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

cker ein entsprechendes Etikett mit dem Gewicht der
Waage ausdrucken kann.
[0042] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in
den Figuren gezeigt und nachfolgend beschrieben.
[0043]

Fig. 1: eine schematische Ansicht des Aufbaus einer
erfindungsgemäßen Verpackungsmaschine mit ei-
ner
Folientransporteinrichtung;
Fig. 2: eine schematische Seitenansicht der Folien-
transporteinrichtung;
Fig. 3: eine Draufsicht auf die Folientransporteinrich-
tung und die Folienübergabeeinrichtung mit Folien-
übergabeeinrichtung in einer zurückgezogenen Po-
sition;
Fig. 4: eine Draufsicht auf die Folientransporteinrich-
tung und die Folienübergabeeinrichtung mit Folien-
übergabeeinrichtung in einer Übergabeposition;
Fig. 5: eine alternative Ausgestaltung der Riemen-
führung der Folientransporteinrichtung.

Dabei zeigen:

[0044] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Verpackungsmaschine 1 mit einer Folientranspor-
teinrichtung 2. In dem oberen Teil der Fig. 1 ist eine sche-
matische Draufsicht und im unteren Teil der Fig. 1 eine
gekippte Seitenansicht der Verpackungsmaschine 1 dar-
gestellt.
[0045] Die Verpackungsmaschine 1 umfasst mehrere
in oder an einem Gehäuse 11 aufgenommene Funkti-
onseinheiten und Komponenten wie die Folientranspor-
teinrichtung 2, eine Folienspendeeinrichtung 217, eine
Folienübergabeeinrichtung 216 und eine zwischen der
Folienübergabeeinrichtung 216 und der Folienspende-
einrichtung 217 angeordnete Folienschneideinrichtung
215. Kunststofffolie bzw. eine heiß versiegelbare
Stretchfolie wird in die Folienspendeeinrichtung 217 ein-
gelegt und durch einen Folienhalter oder Rollenhalter-
gehaltert. Von dort wird die Folie K mittels der Folienü-
bergabeeinrichtung 216 an die Folientransporteinrich-
tung 2 übergeben und von der Folienschneideinrichtung
215 auf eine passende Länge zugeschnitten. Ein in der
Fig. 1 der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellter Dru-
cker zum Drucken von Etiketten sowie eine nicht darge-
stellte Etikettiervorrichtung zum Applizieren der Etiketten
sind ebenfalls an dem Gehäuse 11 der Verpackungsma-
schine 1 angeordnet, um die fertig verpackten Produkte
zu etikettieren.
[0046] Die Verpackungsmaschine 1 weist ein Zuführ-
band 102 auf, über welches zu verpackende Produkte P
der Verpackungsmaschine 1 zuführbar sind. Unterhalb
des Zuführbandes 102 ist eine Waage 101 zum Bestim-
men des Gewichts der zugeführten Produkte angeord-
net. Im Einlaufbereich des Zuführbandes ist ein Produkt-
sensor 103 angeordnet, der die korrekte Position der Pro-
dukte P bestimmt. Nach dem Wiegen des Produktes P

wird dieses über das Zuführband weiter gefördert und
löst eine Lichtschranke 104 aus, die ein Startsignal für
den nachfolgenden Verpackungsprozess bildet.
[0047] Der Verpackungsprozess läuft wie folgt ab. Das
Produkt P wird von dem Zuführband 102 auf einen Hub-
tisch 105 gefördert. Der Hubtisch 105 fördert das Produkt
P nach oben zu der in der Folientransporteinrichtung 2
befindlichen Stretchfolie K. Die Stretchfolie K legt sich
bei dem Hubvorgang automatisch um das Produkt P.
Über seitliche Faltzangen 108a und 108b sowie über eine
hintere Faltzange 110 wird dann die Kunststofffolie um
das Produkt herumgeschlagen, sodass das Produkt voll-
ständig von der Folie K umschlossen ist. Anschließend
wird das Produkt über einen Pusher 109 aus dem Foli-
enpackbereich heraus auf eine Siegelplatte 107 verscho-
ben. Die Siegelplatte ist auf eine Temperatur aufgeheizt,
bei der die Unterseiten der Kunststofffolie K miteinander
verschweißt bzw. versiegelt werden. Anschließend wird
das verpackte Produkt P über ein Querförderband 106
zu der in den Figuren nicht dargestellten Etikettiervor-
richtung transportiert und mit einem Etikett versehen. Der
mit der Waage 101 verbundene Drucker druckt ein Etikett
mit dem Gewicht des Produktes aus. Die Etikettiervor-
richtung übernimmt das Etikett dann von dem Drucker
und appliziert dieses auf das verpackte Produkt.
[0048] Die Verpackungsmaschine 1 weist zwei über-
einander angeordnete Bearbeitungsebenen auf. Die ers-
te Bearbeitungsebene verläuft auf Höhe des Zuführban-
des 102. Die zweite Bearbeitungsebene verläuft auf Hö-
he der Siegelplatte 107 und des Querförderbandes 106
und der Folientransporteinrichtung 2. Diese Anordnung
besitzt den Vorteil, dass die Verpackungsmaschine 1 bei
geringer Grundfläche oder Stellfläche zwei Packungen
gleichzeitig verarbeiten kann. Während die erste Verpa-
ckung mit Stretchfolie verpackt oder über der Siegelplatte
107 versiegelt wird, kann bereits eine zweite Verpackung
über das Zuführband 102 zugeführt werden.
[0049] Als Verpackungsfolie wird eine Kunststofffolie
eingesetzt, die dehnbar ist, also eine sogenannte
Stretchfolie. Diese Folie ist thermoplastisch und kann bei
hoher Temperatur versiegelt oder verschweißt werden.
Die Dicke der Folie liegt in einem Bereich zwischen 10
mm und 60 mm. Von der Folienspendeeinrichtung 217
wird die Folie über eine Folienübergabeeinrichtung 216
und eine Folienschneideinrichtung 215 zu einer Folien-
transporteinrichtung 2 geführt.
[0050] In der Fig. 2 ist die Folientransporteinrichtung
2 sowie die Folienschneideinrichtung 215 und die Foli-
enübergabeeinrichtung 216 in schematischer Seitenan-
sicht dargestellt. Die Kunststofffolie K wird von der in der
Figur 2 nicht dargestellten Folienrolle ausgehend über
Umlenkrollen 225a, 225b und 225c geführt und in eine
horizontale Folientransportebene umgelenkt. In der Fo-
lientransportebene wird die Folie K in Transportrichtung,
in Fig. 2 durch den Pfeil X dargestellt, transportiert.
[0051] Die Folienübergabeeinrichtung 216 weist einen
entlang der Folientransportrichtung X hin und her beweg-
baren Schlitten 229 zum Führen oder Abstützen der Folie
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K auf. Über einen Schlittenantriebsmotor 219 wird der
Schlitten 229 entlang der Transportrichtung der Folie K
bewegt. Der Schlitten 229 weist eine Zahnstange 221
auf, die mit einem von dem Schlittenantriebsmotor 219
über einen Zahnriemen 223 angetriebenen Zahnrad 220
kämmt. Durch Umkehrung des Drehsinns des Schlitten-
antriebsmotors 219 kann der Schlitten 229 entweder in
Transportrichtung X oder entgegen der Transportrich-
tung X angetrieben werden.
[0052] Um die Folie K zu führen, weist der Schlitten
229 eine obere Folienführungsplatte 218a und eine un-
tere Folienführungsplatte 218b auf. Die obere Folienfüh-
rungsplatte 218a und die untere Folienführungsplatte
218b sind parallel zu der Folientransportebene verlau-
fend angeordnet. Zwischen den beiden Folienführungs-
platten 218a und 218b ist ein Zwischenraum angeordnet,
der mit der Folientransportebene fluchtet und in den die
Folie K eingelegt werden kann. Durch die Folienfüh-
rungsplatten 218a und 218b wird die Folie K flächig ab-
gestützt, sodass diese sicher und faltenfrei geführt ist.
Die Folie K liegt dabei auf der unteren Platte 218b auf.
Die obere Platte 218a verhindert, dass die Folie beim
Transport aufsteigt. Weiter weist der Schlitten 229 eine
obere Transportrolle 224a und eine mit dieser zusam-
menwirkende untere Transportrolle 224b auf. Die Kunst-
stofffolie K wird von diesen beiden Transportrollen 224a
und 224b in Transportrichtung gefördert. Über einen
nicht dargestellten Antriebsmotor, der wenigstens eine
der beiden Transportrollen 224a oder 224b antreibt, wird
dabei die Folie K in Transportrichtung beaufschlagt.
Stoppt der Antriebsmotor, so fixieren die beiden Trans-
portrollen 224a und 224b die Folie. Dies verhindert, dass
die Folie K, sollte sie auf Zug belastet werden, entgegen
der Transportrichtung aus der Verpackungsmaschine 1
gezogen werden kann.
[0053] Zum Einlegen der Folie K in die Verpackungs-
maschine 1 wird diese von der Folienrolle abgewickelt
und mit Ihrer Vorderkante entlang der Umlenkrollen
225a, 225b und 225c zu dem Folienrollenantriebspaar
224a und 224b geführt und zwischen diese eingefädelt.
An dem Schlitten 229 ist die obere Führungsplatte 218a
schwenkbar gelagert. Diese kann aufgeschwenkt wer-
den, um die Folie K bequem zwischen die beiden Foli-
enführungsplatten 218a und 218b einzulegen. Anschlie-
ßend kann die obere Folienführungsplatte 218a wieder
abgeklappt werden, sodass die Folie K zwischen den
beiden Folienführungsplatten sicher geführt ist. Um eine
saubere Folienvorderkante zu erhalten, kann vorgese-
hen sein, dass die Folienvorderkante über die Ab-
schneidvorrichtung 215 abgetrennt wird.
[0054] Zum Fördern der Folie K in Transportrichtung
X wird diese durch die Folienübergabeeinrichtung 216
bzw. den Schlitten 229 entlang der Folientransportebene
in einen Einlaufbereich E der Folientransporteinrichtung
2 geführt. Die Folientransporteinrichtung 2 weist zwei pa-
rallel zueinander beabstandet angeordnete Riemenför-
dereinrichtungen 201 und 202 auf, die weitgehend gleich
aufgebaut sind.

[0055] Der Aufbau der beiden Riemenfördereinrich-
tungen 201 und 202 ist in der Figur 2 schematisch dar-
gestellt. Jede Riemenfördereinrichtung weist einen Trä-
ger 214 auf, an dem die beiden in dem Einlaufbereich E
angeordneten Umlenkrollen 205 und 206 übereinander
liegend und in Flucht zueinander angeordnet sind.
[0056] Der Einlaufbereich E einer Riemenförderein-
richtung 201 oder 202 umfasst die beiden fluchtenden
Umlenkrollen sowie die sich an die Umlenkrollen 205 und
206 anschließenden Führungsrollen 211, 212, 213, 226.
Der Einlaufbereich erstreckt sich von den beiden Umlen-
krollen 205 und 206 bis zu dem Beginn der Folienfüh-
rungsflächen 207 und 208.
[0057] Die obere Umlenkrolle 205 führt den oberen
Treibriemen 203. Die untere Umlenkrolle 206 führt den
unteren Treibriemen 204. Die Kunststofffolie K wird in
dem Einlaufbereich E von der Folienübergabeeinrich-
tung 216 an die Folientransporteinrichtung 2 übergeben,
d.h. zwischen den oberen Treibriemen 203 und den un-
teren Treibriemen 204 eingeführt. Dabei wird die Folie K
an ihrer Oberseite von dem unteren Trum 203b des obe-
ren Treibriemens 203 und an ihrer Unterseite von dem
oberen Trum 204a des unteren Treibriemens 204 ge-
führt.
[0058] Der obere Treibriemen 203 ist wie auch der un-
tere Treibriemen 204 über endseitige Umlenkrollen je-
weils umlaufend geführt. Beide Treibriemen 203 und 204
sind synchron angetrieben und fördern die Kunststofffo-
lie K in Transportrichtung X. Um die Abstützung der
Transportriemen 203 und 204 zu verbessern und damit
einen reibungslosen Folientransport zu ermöglichen, ist
vorgesehen, dass die Folientransporteinrichtung 2 Foli-
enführungselemente aufweist. Dazu wird der untere
Trum 203b des oberen Transportriemens 203 von einer
Folienführungsfläche bzw. Treibriemenführungsfläche
207 geführt bzw. nach oben abgestützt. Das obere Trum
204a des unteren Treibriemens 204 wird über Folienfüh-
rungsflächen bzw. Treibriemenführungsflächen 208 ge-
führt bzw. nach unten gestützt. Die untere Folienfüh-
rungsfläche 208 ist in mehrere kurze Führungsabschnitte
unterteilt, wobei jeder dieser Führungsabschnitte einen
eigenen Hubaktor 209 bzw. 210 aufweist, um die Füh-
rungsfläche 208 nach oben gegen die obere Führungs-
fläche 207 anzuheben bzw. zu pressen. Dadurch wird
die Kunststofffolie K zwischen den beiden Treibriemen
203 und 204 geklemmt und dadurch fixiert.
[0059] Um eine komplikationslosen und fehlerfreien
Folientransport zu ermöglichen, auch wenn die Folie un-
terschiedliche Qualitäten und/oder Dicken aufweist, ist
vorgesehen, dass zwischen den beiden im Einlaufbe-
reich E angeordneten Umlenkrollen 205 und 206 und den
Führungsflächen 207 bzw. 208 weitere Führungsrollen
angeordnet sind. Dabei ist eine erste Führungsrolle 211
so angeordnet, dass diese mit dem oberen Trum des
unteren Treibriemens 204 zusammenwirkt und diesen
nach unten abstützt. In Folientransportrichtung X ver-
setzt zu dieser ersten Folienführungsrolle 211 ist eine
zweite Folienführungsrolle 212 angeordnet, die mit dem
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unteren Trum des oberen Treibriemens zusammenwirkt
und diesen nach oben führt bzw. abstützt. Eine dritte Fo-
lienführungsrolle 213 ist weiter in Folientransportrichtung
versetzt angeordnet und wirkt wiederum mit dem oberen
Trum 204a des unteren Treibriemens 204 zusammen,
um diesen wiederum nach unten abzustützen. Durch die-
se Anordnung der Treibrollen ergibt sich eine sehr gute
flexible Abstützung der Treibriemen, um im Einlaufbe-
reich für einen komplikationslosen Transport der Kunst-
stofffolie K zu sorgen.
[0060] In der Fig. 5 ist eine alternative Anordnung der
Folienführungsrollen 211, 212 und 213 gezeigt. In der
Fig. 5 sind die beiden äußeren Führungsrollen 211 und
213 nach oben versetzt. Die mittlere Führungsrolle 212
ist nach unten versetzt, sodass die Treibriemen zwischen
den drei Führungsrollen einen S-förmigen Verlauf auf-
weisen. Dieser S-förmige Verlauf bewirkt einen innigeren
Kontakt und damit einen besseren Transport der Kunst-
stofffolie K. Allerdings weist diese in Fig. 5 gezeigte An-
ordnung insgesamt eine höhere Reibung auf, als die in
der Fig. 2 dargestellte Anordnung. In der Fig. 2 wird so-
wohl der obere Treibriemen als auch der untere Treib-
riemen geradlinig in Folientransportrichtung X zwischen
den drei Führungsrollen 211, 212 und 213 geführt.
[0061] Eine vierte Führungsrolle 226 wirkt mit dem
oberenTreibriemen 203 zusammen, indem die Füh-
rungsrolle 226 das obere Trum 203a des oberen Treib-
riemens 203 führt. Über diese Rolle 226 kann die Span-
nung des oberen Treibriemens 203 eingestellt werden.
[0062] In der Fig. 3 und 4 ist eine Draufsicht auf die
Folienübergabeeinrichtung 216 mit dem Schlitten 229
sowie die Folientransporteinrichtung 2 dargestellt. Diese
Darstellung verdeutlicht die Folienübergabe von der Fo-
lienübergabeeinrichtung 216 an die Folientransportein-
richtung 2. Die Fig. 3 zeigt eine zurück verlagerte Position
des Schlittens 229. Ausgehend von der in Fig. 3 darge-
stellten zurück verlagerten Position fährt der Schlitten
229 über den Schlittenantrieb 219 angetrieben nach vor-
ne in Richtung auf die Folientransporteinrichtung 2 zu
und nimmt dabei die zwischen den beiden Folienfüh-
rungsplatten 218a und 218b eingelegte Folie K mit.
[0063] In der Fig. 4 ist eine vordere Übergabeposition
des Schlittens 229 dargestellt. In dieser Übergabeposi-
tion wird die Folie K an den Einlaufbereich E der Folien-
transporteinrichtung 2 übergeben. Die Folientransport-
einrichtung 2 übernimmt von da an den Transport der
Folie K in Transportrichtung X. Um eine saubere Über-
gabe der Folie K zu gewährleisten, weist die obere Füh-
rungsplatte 218a und die untere Führungsplatte 218b in
einem Überdeckungsbereich mit der Folientransportein-
richtung 2 angeordnete Ausnehmungen 228a und 228b
auf. Die Ausnehmungen sind U-förmig ausgestaltet und
so angeordnet und bemessen, dass sie jeweils eine Rie-
menfördereinrichtung 201 und 202 der Folientransport-
einrichtung 2 umgreifen. Dies bewirkt, dass der Schlitten
die beiden Folienführungsplatten 218a und 218b soweit
in Richtung auf die Folientransporteinrichtung 2 zu be-
wegen kann, dass die Vorderkante der beiden Folienfüh-

rungsplatten 218a und 218b zwischen die beiden Rie-
menfördereinrichtungen 201 und 202 der Folientranspor-
teinrichtung 2 eingreift. Dadurch wird die Übergabe der
relativ dünnen und instabilen Folie von der Folienüber-
gabeeinrichtung 216 an die Folientransporteinrichtung 2
auf funktionssichere Art und Weise bewerkstelligt, da so
die Kunststofffolie K während des gesamten Übergabe-
vorganges von den Führungsplatten 218a und 218b ge-
stützt wird.
[0064] Zum Verpacken eines Produktes P mit der
Stretchfolie K übernimmt die Folientransporteinrichtung
2 von der Folienübergabeeinrichtung 218 die Folie K im
Einlaufbereich E. Anschließend transportiert die Folien-
transporteinrichtung 2 die Folie K in Folientransportrich-
tung, bis die Vorderkante der Folie K am Ende der Foli-
entransportrichtung angekommen ist. Daraufhin stoppt
die Folientransporteinrichtung den Folientransport. Über
die Folienschneideinrichtung 215 wird die Folie K dann
abgetrennt. Über die Hubaktoren 209 und 210 erfolgt ei-
ne Klemmung der Folie K zwischen der oberen Füh-
rungsfläche 207 und der unteren Führungsfläche 208.
Anschließend werden die beiden Riemenfördereinrich-
tungen 201 und 202 seitlich voneinander entfernt, um die
Folie für einen nachfolgenden Verpackungsvorgang zu
dehnen. Dazu wird entweder die erste Riemenförderein-
richtung 201 über einen Antriebsmotor quer zu der Foli-
entransportrichtung X bewegt oder es wird die zweite
Riemenfördereinrichtung 202 quer zur Folientransport-
richtung X bewegt oder beide Riemenfördereinrichtun-
gen 201 und 202 werden gleichzeitig quer zu der Folien-
transportrichtung X bewegt, um den Abstand zwischen
den beiden Riemenfördereinrichtungen 201 und 202 zu
vergrößern.
[0065] Nach der Vordehnung wird das Produkt P durch
den Hubtisch 105 von der Unterseite her angehoben und
nach oben durch die Folientransportebene und die Folie
K hindurch verfahren, worauf sich die Folie K weiter dehnt
und dabei das Produkt P umhüllt. Nachdem der Hubtisch
105 das Produkt P vollständig angehoben hat, greifen
die seitlichen Faltzangen 108a und 108b sowie die hin-
tere Faltzange 110 die Enden der Folie K und schlagen
diese unterhalb des Produktes übereinander. Durch den
Ausstoß des Produktes über den Pusher 109 wird die
Folie K über der Siegelplatte 107 verschweißt.
[0066] Die Folienübergabeeinrichtung 216 ist derart
ausgestaltet, dass die Breite der beiden Führungsplatten
im Wesentlichen mit der Breite der Kunststofffolie K über-
einstimmt. Dadurch wird eine gute Führung der Kunst-
stofffolie erzielt. Auch der Abstand der beiden Riemen-
fördereinrichtungen 201 und 202 der Folienfördereinrich-
tung 2 ist auf die Breite der Kunststofffolie abgestimmt.
Das bedeutet, der Abstand ist so bemessen, dass die
Treibriemen 203 und 204 und/oder die Folienführungs-
flächen 207 und 208 der beiden Riemenfördereinrichtun-
gen 201 und 202 jeweils einen Randbereich der Folie K
führen bzw. greifen.
[0067] Die Verpackungsmaschine 1 kann unterschied-
liche Folienbreiten verarbeiten. Zur Einstellung der Ver-
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packungsmaschine 1 auf eine andere Folienbreite kann
der Abstand der beiden Riemenfördereinrichtungen 201
und 202 zueinander verändert, d.h. vergrößert oder ver-
kleinert werden. Die Folienübergabeeinrichtung 216 wird
durch Austausch der Folienführungsplatten 218a und
218b an die entsprechende Folienbreite angepasst.
[0068] Die Verpackungsmaschine 1 ist modular auf-
gebaut. Sie umfasst das Maschinengehäuse 11 mit der
Folientransporteinrichtung 2. Die Folienübergabeein-
richtung 216 ist zusammen mit der Folienspendeeinrich-
tung 217 als gemeinsame Baueinheit bzw. als ein Modul
ausgebildet. Beide Komponenten, also die Folienüber-
gabeeinrichtung 216 und die Folienspendeeinrichtung
217 sind über ein Gestell mechanisch miteinander zu
einer Baueinheit verbunden. Das Gehäuse 11 der Ver-
packungsmaschine weist einen Aufnahmeraum zur Auf-
nahme oder Halterung der Baueinheit auf. Diese Bau-
einheit aus Folienübergabeeinrichtung 216 und die Fo-
lienspendeeinrichtung 217 kann von dem Gehäuse 11
der Verpackungsmaschine 1 durch Lösen einer mecha-
nischen Verbindung abgenommen werden. Um die Ver-
packungsmaschine 1 auf eine andere Folienbreite um-
zurüsten, kann eine zweite auf diese Folienbreite abge-
stimmte Baugruppe mit dem Gehäuse 11 verbunden
werden bzw. in dem Aufnahmeraum des Gehäuses auf-
genommen werden. Ein weiterer Vorteil ergibt sich, in-
dem die Verpackungsmaschine 1 bei abgenommener
Baueinheit geringere Abmessungen und/oder ein gerin-
geres Gewicht aufweist und daher einfacher zu transpor-
tieren ist.

Bezugszeichenliste

[0069]

1 Verpackungsmaschine
11 Gehäuse
101 Waage
102 Zuführband
103 Packungssensor
104 Lichtschranke
105 Hubtisch
106 Querförderer
107 Siegelplatte
108a seitliche Faltzangen
108b seitliche Faltzangen
109 Pusher
110 hintere Faltzange
2 Folientransporteinrichtung
201 erste Riemenfördereinrichtung
202 zweite Riemenfördereinrichtung
203 oberer Transportriemen
203a oberer Trum
203b unterer Trum
204 unterer Transportriemen
204a oberer Trum
204b unterer Trum
205 obere Umlenkrolle

206 untere Umlenkrolle
207 obere Folienführung
208 untere Folienführung
209 Hubmagnete
210 Hubmagnete
211 erste Führungsrolle
212 zweite Führungsrolle
213 dritte Führungsrolle
214 Träger
215 Folienschneideinrichtung
216 Folienübergabeeinrichtung
217 Folienspendeeinrichtung
218a obere Führungsplatte
218b untere Führungsplatte
219 Schlittenantriebsmotor
220 Zahnrad
221 Zahnstange
223 Zahnriemen
224a obere Transportrolle
224b untere Transportrolle
225a,b,c Umlenkrollen Folienführung
226 vierte Führungsrolle
227 Schlitten
228a Ausnehmung
228b Ausnehmung
E Einlaufbereich
X Folientransportrichtung
K Kunststofffolie

Patentansprüche

1. Verpackungsmaschine zum Verpacken von Waren
mit einer Kunststofffolie oder einer Stretchfolie, wo-
bei die Verpackungsmaschine eine Folienspende-
einrichtung (217) und eine zwischen der Folienspen-
deeinrichtung (217) und einer Folientransportein-
richtung (2) angeordnete Folienübergabeeinrich-
tung (216) mit einem in der Folientransportebene ho-
rizontal in Richtung auf die Folientransporteinrich-
tung zu und von der Folientransporteinrichtung weg
bewegbar angetriebenen Folienführungselement
(227) aufweist, um Kunststofffolie (K) dem Einlauf-
bereich (E) der Folientransporteinrichtung (2) zuzu-
führen, wobei die Folientransporteinrichtung zum
Transportieren einer Kunststofffolie (K) mit wenigs-
tens einer Riemenfördereinrichtung (201, 202), wo-
bei die Riemenfördereinrichtung (201, 202) zwei in
einer Folientransportrichtung synchron angetriebe-
ne Transportriemen (203, 204) aufweist, welche je-
weils über endseitige Umlenkrollen (205, 206) end-
los umlaufend geführt und derart übereinanderlie-
gend angeordnet sind, dass zwischen dem unteren
Trum (203b) des oberen Transportriemens (203)
und dem oberen Trum (204a) des unteren Trans-
portriemens (204) eine in einem Einlaufbereich (E)
der Riemenfördereinrichtung (201, 202) zugeführte
Kunststofffolie (K) zwischen dem unteren Trum
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(203b) des oberen Transportriemens (203) und dem
oberen Trum (204a) des unteren Transportriemens
(204) eingreift und in Folientransportrichtung trans-
portierbar ist,

wobei die Riemenfördereinrichtung (201, 202)
in dem Einlaufbereich zwei vertikal übereinan-
der und zueinander fluchtend angeordnete Um-
lenkrollen (205, 206) und wenigstens zwei den
Umlenkrollen in Transportrichtung nachgela-
gerte Führungsrollen (211, 212, 213) oder Füh-
rungsachsen zum Führen oder Stützen eines
Trums eines Treibriemens aufweist, wobei die
obere Umlenkrolle (205) und wenigstens eine
der Führungsrollen (212) oder Führungsachsen
mit dem oberen Treibriemen (203) zusammen-
wirken und die untere Umlenkrolle (206) und we-
nigstens eine der Führungsrollen (211, 213)
oder Führungsachsen mit dem unteren Treib-
riemen (204) zusammenwirken,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Riemenfördereinrichtung (201, 202) in
dem Einlaufbereich wenigstens drei den beiden
Umlenkrollen (205, 206) in Folientransportrich-
tung nachgelagert und zueinander in Folien-
transportrichtung beabstandet angeordnete
Führungsrollen (211, 212, 213) und/oder Füh-
rungsachsen aufweist und entweder

a) die mittlere Führungsrolle (212) oder die
mittlere Führungsachse das untere Trum
(203b) des oberen Transportriemens (203)
führt und die beiden anderen Führungsrol-
len (211, 213) und/oder Führungsachsen
das obere Trum (204a) des unteren Trans-
portriemens (204) führen, oder
b) die mittlere Führungsrolle (211) oder die
mittlere Führungsachse das obere Trum
(204a) des unteren Transportriemens (204)
führt und die beiden anderen Führungsrol-
len (212, 213) und/oder Führungsachsen
das untere Trum (203b) des oberen Trans-
portriemens (203) führen,

und dass zwei in einer horizontalen Folientrans-
portebene parallel und mit Abstand zueinander
verlaufende Riemenfördereinrichtungen (201,
202) zum Transport einer Kunststofffolie (K) vor-
gesehen sind.

2. Verpackungsmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand der beiden Riemenfördereinrich-
tungen motorisch angetrieben verstellbar und/oder
einstellbar ist.

3. Verpackungsmaschine nach einem der Ansprüche
1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass eine Riemenfördereinrichtung (201, 202) oder
jede Riemenfördereinrichtung eine obere Führungs-
fläche (207) und eine untere Führungsfläche (208)
zum Führen der Treibriemen (203, 204) und/oder
der Kunststofffolie (K) aufweist und die wenigstens
drei Führungsrollen (211, 212, 213) oder Führungs-
achsen bezogen auf die Folientransportrichtung zwi-
schen den beiden in dem Einlaufbereich (E) ange-
ordneten Umlenkrollen (205, 206) und der oberen
Führungsfläche (207) und der unteren Führungsflä-
che (208) angeordnet sind.

4. Verpackungsmaschine nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mittlere Führungsrolle oder die mittlere
Führungsachse mit einem derartigen vertikalen Ab-
stand zu den beiden anderen Führungsrollen oder
Führungsachsen angeordnet ist, dass der obere
Transportriemen und der untere Transportriemen in
dem Bereich zwischen den drei Führungsrollen oder
Führungsachsen geradlinig, vorzugsweise parallel
zu der Transportebene, verlaufen.

5. Verpackungsmaschine nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mittlere Führungsrolle oder die mittlere
Führungsachse mit einem derartigen vertikalen Ab-
stand zu den beiden anderen Führungsrollen oder
Führungsachsen angeordnet ist, dass der obere
Transportriemen und der untere Transportriemen in
dem Bereich zwischen den drei Führungsrollen oder
Führungsachsen S-förmig verlaufen.

6. Verpackungsmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der Führungsrollen (211,
212, 213) und/oder Führungsachsen an der Riemen-
fördereinrichtung (201, 202) in vertikaler Richtung
verschiebbar und an wahlweiser Position fixierbar
gelagert ist bzw. sind.

7. Verpackungsmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine vierte Führungsrolle (226) als Umlenkrolle
ausgebildet ist und mit dem oberen Trum (203a) des
oberen Treibriemens (203) zusammenwirkt.

8. Verpackungsmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Riemenfördereinrichtung (201, 202) oder
jede der Riemenfördereinrichtungen eine Klemm-
vorrichtung aufweist, die über einen oder mehrere
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mit der unteren Führungsfläche (208) zusammen-
wirkende Aktoren (209, 210) den Abstand und/oder
die Anpresskraft zwischen der unteren Führungsflä-
che (208) und der oberen Führungsfläche (207) va-
riiert, wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dass je-
der Aktor (209, 210) einzeln ansteuerbar ist.

9. Verpackungsmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Folienführungselement (227) eine obere
Führungsplatte (218a) und eine parallel zu dieser
angeordnete untere Führungsplatte (218b) aufweist,
die so angeordnet sind, dass zwischen den beiden
Führungsplatten (218a, 218b) ein Zwischenraum
zum Führen von Kunststofffolie (K) vorhanden ist,
wobei der Zwischenraum mit der Folientransporte-
bene fluchtet, und dass vorzugsweise vorgesehen
ist, dass das Folienführungselement (227) ein mit
der Kunststofffolie (K) zusammenwirkendes Trans-
portrollenpaar mit einer oberen Transportrolle
(224a) und einer unteren Transportrolle (224b) zum
Transportieren der Kunststofffolie aufweist.

10. Verpackungsmaschine nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die obere Führungsplatte (218a) und die untere
Führungsplatte (218b) in einem Überdeckungsbe-
reich der Riemenfördereinrichtungen (201, 202) je-
weils eine Ausnehmung (228a, 228b) aufweisen, die
so angeordnet und bemessen ist, dass beide
Klemmplatten (218a, 218b) in einer auf die Folien-
transporteinrichtung (2) zu verlagerten Folienüber-
gabestellung zumindest mit einem mittleren Ab-
schnitt ihrer der Folientransporteinrichtung zuge-
wandten Kante zwischen die beiden Riemenförder-
einrichtungen (201, 202) eingreifen.

11. Verpackungsmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Folienführungselement (227) als parallel
zu der Folientransportebene verschiebbar gelager-
ter Schlitten ausgebildet und über einen Schlitten-
antriebsmotor (219) angetrieben verfahrbar ist, wo-
bei vorzugsweise vorgesehen ist, dass der Schlitten
(227) entweder eine mit einem von dem Schlitten-
antriebsmotor (219) angetriebenen Zahnrad (220)
kämmende Zahnstange (221) oder Zahnabschnitt
aufweist oder mit einem von dem Schlittenantriebs-
motor angetriebenen Antriebsriemen verbunden ist.

12. Verpackungsmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Folienübergabeeinrichtung
(216) und der Folientransporteinrichtung (2) eine Fo-
lienschneideeinrichtung (215) zum Abschneiden

von Kunststofffolie angeordnet ist.

13. Verpackungsmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Folienübergabeeinrichtung (216) und die
Folienspendeeinrichtung (217), und vorzugsweise
die Folienschneideinrichtung (215), als eine aus-
tauschbare Baugruppe ausgebildet sind, und diese
Baugruppe an einem Rahmen oder an einem Ge-
häuse (11) der Verpackungsmaschine (1) aus-
tauschbar und mechanisch fest mit diesem Rahmen
oder Gehäuse (11) verbunden gehaltert ist.

Claims

1. Packaging machine for the packaging of goods with
a plastics film or a stretch film, wherein the packaging
machine has a film dispensing device (217) and a
film transfer device (216) which is arranged between
the film dispensing device (217) and a film transport
device (2), having a film guide element (227) which
is horizontally movably driven in the film transport
plane in the direction towards the film transport de-
vice and away from the film transport device, in order
to supply plastics film (K) to the entry region (E) of
the film transport device (2), wherein the film trans-
port device for transporting a plastics film (K), having
at least one belt conveyor device (201, 202), wherein
the belt conveyor device (201, 202) has two transport
belts (203, 204) driven synchronously in a film trans-
port direction, which are each guided in a continu-
ously circulating manner via deflection rollers (205,
206) on the end side and are arranged one above
the other in such a way that, between the lower
strand (203b) of the upper transport belt (203) and
the upper strand (204a) of the lower transport belt
(204), a plastics film (K) which is supplied in an entry
region (E) of the belt conveyor device (201, 202) en-
gages between the lower strand (203b) of the upper
transport belt (203) and the upper strand (204a) of
the lower transport belt (204) and is transportable in
the film transport direction,

wherein, in the entry region, the belt conveyor
device (201, 202) has two deflection rollers (205,
206), which are arranged vertically one above
the other and are aligned with each other, and
at least two guide rollers (211, 212, 213) or guide
axles, which are downstream of the deflection
rollers in the transport direction, for guiding or
supporting a strand of a drive belt, wherein the
upper deflection roller (205) and at least one of
the guide rollers (212) or guide axles interact
with the upper drive belt (203) and the lower de-
flection roller (206) and at least one of the guide
rollers (211, 213) or guide axles interact with the
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upper drive belt (204),
characterized
in that, in the entry region, the belt conveyor
device (201, 202) has at least three guide rollers
(211, 212, 213) and/or guide axles arranged
downstream of the two deflection rollers (205,
206) in the film transport direction and spaced
apart from one another in the film transport di-
rection, and either

a) the middle guide roller (212) or the middle
guide axle guides the lower strand (203b)
of the upper transport belt (203) and the two
other guide rollers (211, 213) and/or guide
axles guide the upper strand (204a) of the
lower transport belt (204), or
b) the middle guide roller (211) or the middle
guide axle guides the upper strand (204a)
of the lower transport belt (204) and the two
other guide rollers (212, 213) and/or guide
axles guide the lower strand (203b) of the
upper transport belt (203),

and in that two belt conveyor devices (201, 202)
running in parallel in a horizontal film transport
plane and at a distance from each another are
provided for transporting a plastics film (K).

2. Packaging machine according to Claim 1,
characterized
in that the distance of the two belt conveyor devices
is adjustable and/or settable in a motor-driven man-
ner.

3. Packaging machine according to either of Claims 1
and 2,
characterized
in that a belt conveyor device (201, 202) or each
belt conveyor device has an upper guide surface
(207) and a lower guide surface (208) for guiding the
drive belts (203, 204) and/or the plastics film (K), and
the at least three guide rollers (211, 212, 213) or
guide axles are arranged, relative to the film trans-
port direction, between the two deflection rollers
(205, 206), which are arranged in the entry region
(E), and the upper guide surface (207) and the lower
guide surface (208).

4. Packaging machine according to one of Claims 1 to
3,
characterized
in that the middle guide roller or the middle guide
axle is arranged at such a vertical distance from the
two other guide rollers or guide axles that in the re-
gion between the three guide rollers or guide axles
the upper transport belt and the lower transport belt
run in a straight line, preferably parallel to the trans-
port plane.

5. Packaging machine according to one of Claims 1 to
3,
characterized
in that the middle guide roller or the middle guide
axle is arranged at such a vertical distance from the
two other guide rollers or guide axles that in the re-
gion between the three guide rollers or guide axles
the upper transport belt and the lower transport belt
run in an S shape.

6. Packaging machine according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that one or more of the guide rollers (211, 212,
213) and/or guide axles is/are mounted on the belt
conveyor device (201, 202) so as to be displaceable
in the vertical direction and fixable at a selective po-
sition.

7. Packaging machine according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that a fourth guide roller (226) is formed as a de-
flection roller and interacts with the upper strand
(203a) of the upper drive belt (203).

8. Packaging machine according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that a belt conveyor device (201, 202) or each of
the belt conveyor devices has a clamping apparatus
which varies the distance and/or the contact force
between the lower guide surface (208) and the upper
guide surface (207) via one or more actuators (209,
210) that interact with the lower guide surface (208),
wherein it is preferably provided that each actuator
(209, 210) is individually controllable.

9. Packaging machine according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the film guide element (227) has an upper
guide plate (218a) and a lower guide plate (218b)
arranged parallel thereto, which are arranged in such
a way that an intermediate space for the guiding of
plastics film (K) is present between the two guide
plates (218a, 218b), wherein the intermediate space
is aligned with the film transport plane, and in that it
is preferably provided that the film guide element
(227) has a pair of transport rollers which interact
with the plastics film (K), having an upper transport
roller (224a) and a lower transport roller (224b) for
transporting the plastics film.

10. Packaging machine according to Claim 9,
characterized
in that in an overlap region of the belt conveyor de-
vices (201, 202), the upper guide plate (218a) and
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the lower guide plate (218b) each have a recess
(228a, 228b) which is arranged and dimensioned in
such a way that both clamping plates (218a, 218b)
engage, at least with a central portion of their edge
facing the film transport direction, between the two
belt conveyor devices (201, 202) in a film transfer
position to be transferred onto the film transport de-
vice (2).

11. Packaging machine according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the film guide element (227) is formed as a
carriage, which is displaceably mounted in parallel
to the film transport plane, and is displaceable in a
manner driven by a carriage drive motor (219),
wherein it is preferably provided that the carriage
(227) either has a toothed rack (221) or toothed por-
tion which meshes with a toothed wheel (220) driven
by the carriage drive motor (219), or is connected to
a drive belt which is driven by the carriage drive mo-
tor.

12. Packaging machine according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that a film cutting device (215) for cutting plastics
film is arranged between the film transfer device
(216) and the film transport device (2).

13. Packaging machine according to one of the preced-
ing claims,
characterized
in that the film transfer device (216) and the film
dispensing device (217), and preferably the film cut-
ting device (215), are formed as an interchangeable
assembly, and this assembly is mounted on a frame
or on a housing (11) of the packaging machine (1)
so as to be interchangeable and mechanically fixedly
connected to this frame or housing (11).

Revendications

1. Machine d’emballage pour l’emballage d’articles
avec une feuille de matière plastique ou un film étiré,
la machine d’emballage comprenant un dispositif de
distribution de feuilles (217) et un dispositif de trans-
fert de feuilles (216) disposé entre le dispositif de
distribution de feuilles (217) et un dispositif de trans-
port de feuilles (2), avec un élément de guidage de
feuilles (227) entraîné horizontalement dans le plan
de transport des feuilles pour pouvoir s’approcher
du dispositif de transport de feuilles et s’éloigner du
dispositif de transport de feuilles, afin d’introduire la
feuille de matière plastique (K) dans la zone d’entrée
(E) du dispositif de transport de feuilles (2), le dis-
positif de transport de feuilles pour le transport d’une

feuille de matière plastique (K) avec au moins un
dispositif de convoyage à courroies (201, 202), le
dispositif de convoyage à courroies (201, 202) com-
prenant deux courroies de transport (203, 204), en-
traînées de manière synchrone dans une direction
de transport des feuilles, qui sont guidées chacune
de manière circulaire sans fin par l’intermédiaire de
poulies de renvoi d’extrémité (205, 206) et sont su-
perposées de façon à ce que, entre le brin inférieur
(203b) de la courroie de transport supérieure (203)
et le brin supérieur (204a) de la courroie de transport
inférieure (204), une feuille de matière plastique (K),
introduite dans une zone d’entrée (E) du dispositif
de convoyage à courroies (201, 202), s’emboîte en-
tre le brin inférieur (203b) de la courroie de transport
supérieure (203) et le brin supérieur (204a) de la
courroie de transport inférieure (204) et peut être
transportée dans la direction de transport des
feuilles,

le dispositif de convoyage à courroies (201, 202)
comprenant, dans la zone d’entrée, deux pou-
lies de renvoi (205, 206) disposées verticale-
ment l’une au-dessus de l’autre et alignées entre
elles et au moins deux poulies de guidage (211,
212, 213) ou axes de guidage disposés en aval
des poulies de renvoi dans la direction de trans-
port pour le guidage ou l’appui d’un brin d’une
courroie de transmission, la poulie de renvoi su-
périeure (205) et au moins une des poulies de
guidage (212) ou un des axes de guidage inte-
ragissant avec la courroie de transmission su-
périeure (203) et la poulie de renvoi inférieure
(206) et au moins une des poulies de guidage
(211, 213) ou un des axes de guidage interagis-
sant avec la courroie de transmission inférieure
(204),
caractérisée en ce que
le dispositif de convoyage à courroies (201, 202)
comprend, dans la zone d’entrée, au moins trois
poulies de guidage (211, 212, 213) et/ou axes
de guidage, disposés en aval des deux poulies
de renvoi (205, 206) dans la direction de trans-
port des feuilles et distants entre eux dans la
direction de transport des feuilles et

a) soit la poulie de guidage centrale (212)
ou l’axe de guidage central guide le brin in-
férieur (203b) de la courroie de transport
supérieure (203) et les deux autres poulies
de guidage (211, 213) et/ou axes de guida-
ge guident le brin supérieur (204a) de la
courroie de transport inférieure (204)
b) soit la poulie de guidage centrale (211)
ou l’axe de guidage central guide le brin su-
périeur (204a) de la courroie de transport
inférieure (204) et les deux autres poulies
de guidage (212, 213) et/ou axes de guida-
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ge guident le brin inférieur (203b) de la cour-
roie de transport supérieure (203),

et en ce que deux dispositifs de convoyage à
courroies (201, 202) s’étendant parallèlement
dans un plan horizontal de transport des feuilles
et avec une distance entre eux sont prévus pour
le transport d’une feuille de matière plastique
(K).

2. Machine d’emballage selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la distance entre les deux dispositifs de convoyage
à courroies est ajustable et/ou réglable de manière
motorisée.

3. Machine d’emballage selon l’une des revendications
1 et 2,
caractérisée en ce que
un dispositif de convoyage à courroies (201, 202) ou
chaque dispositif de convoyage à courroies com-
prend une surface de guidage supérieure (207) et
une surface de guidage inférieure (208) pour le gui-
dage des courroies de transmission (203, 204) et/ou
de la feuille de matière plastique (K), et les au moins
trois poulies de guidage (211, 212, 213) ou axes de
guidage sont disposés, par rapport à la direction de
transport des feuilles, entre les deux poulies de ren-
voi (205, 206) disposées dans la zone d’entrée (E)
et la surface de guidage supérieure (207) et la sur-
face de guidage inférieure (208).

4. Machine d’emballage selon l’une des revendications
1 à 3,
caractérisée en ce que
la poulie de guidage centrale ou l’axe de guidage
central est disposé avec une distance verticale par
rapport aux deux autres poulies de guidage ou axes
de guidage, telle que la courroie de transport supé-
rieure et la courroie de transport inférieure s’éten-
dent, dans la zone entre les trois poulies de guidage
ou axes de guidage, en ligne droite, de préférence
parallèlement au plan de transport.

5. Machine d’emballage selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que
la poulie de guidage centrale ou l’axe de guidage
central est disposé avec une distance verticale par
rapport aux deux autres poulies de guidage ou axes
de guidage, telle que la courroie de transport supé-
rieure et la courroie de transport inférieure s’éten-
dent, dans la zone entre les trois poulies de guidage
ou axes de guidage, sous la forme d’un S.

6. Machine d’emballage selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
une ou plusieurs des poulies de guidage (211, 212,

213) et/ou axes de guidage est/sont logés sur le dis-
positif de convoyage à courroies (201, 202) de ma-
nière mobile dans une direction verticale et de façon
à pouvoir être fixés dans une position sélectionnée.

7. Machine d’emballage selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
une quatrième poulie de guidage (226) est conçue
comme une poulie de renvoi et interagit avec le brin
supérieur (203a) de la courroie de transmission su-
périeure (203).

8. Machine d’emballage selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
un dispositif de convoyage à courroies (201, 202) ou
chacun des dispositifs de convoyage à courroies
comprend un dispositif de serrage qui fait varier, par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs actionneurs (209,
210) interagissant avec la surface de guidage infé-
rieure (208), la distance et/ou la force de pression
entre la surface de guidage inférieure (208) et la sur-
face de guidage supérieure (207), moyennant quoi,
de préférence, il est prévu que chaque actionneur
(209, 210) peut être contrôlé individuellement.

9. Machine d’emballage selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de guidage de feuilles (227) comprend une
plaque de guidage supérieure (218a) et une plaque
de guidage inférieure (218b), disposée parallèle-
ment par rapport à celle-ci, qui sont disposées de
façon à ce que, entre les deux plaques de guidage
(218a, 218b), un espace intermédiaire existe pour
le guidage de la feuille de matière plastique (K), l’es-
pace intermédiaire étant aligné avec le plan de trans-
port des feuilles, et en ce que, de préférence, il est
prévu, que l’élément de guidage de feuilles (227)
comprend une paire de poulies de transport intera-
gissant avec la feuille de matière plastique (K), avec
une poulie de transport supérieure (224a) et une
poulie de transport inférieure (224b) pour le transport
de la feuille de matière plastique.

10. Machine d’emballage selon la revendication 9,
caractérisée en ce que
la plaque de guidage supérieure (218a) et la plaque
de guidage inférieure (218b) comprennent chacune,
dans une zone de recouvrement des dispositifs de
convoyage à courroies (201, 202), un évidement
(228a, 228b), qui sont disposés et dimensionnés de
façon à ce que les deux plaques de serrage (218a,
218b) s’emboîtent, dans une position de transfert de
feuilles, décalée vers le dispositif de transport de
feuilles (2), au moins avec une portion centrale de
leur arête orientée vers le dispositif de transport de
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feuilles entre les deux dispositifs de convoyage à
courroies (201, 202).

11. Machine d’emballage selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de guidage de feuilles (227) est conçu
comme un chariot logé de manière mobile parallè-
lement au plan de transport des feuilles et peut être
entraîné par l’intermédiaire d’un moteur d’entraîne-
ment de chariot (219), moyennant quoi, de préféren-
ce, il est prévu que le chariot (227) comprend soit
une crémaillère (221) ou une portion dentée s’en-
grenant avec une roue dentée (220) entraînée par
le moteur d’entraînement de chariot (219) soit est
relié avec une courroie d’entraînement entraînée par
le moteur d’entraînement de chariot.

12. Machine d’emballage selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
entre le dispositif de transfert de feuilles (216) et le
dispositif de transport de feuilles (2) est disposé un
dispositif de découpe de feuilles (215) pour la dé-
coupe de la feuille de matière plastique.

13. Machine d’emballage selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
le dispositif de transfert de feuilles (216) et le dispo-
sitif de distribution de feuilles (217) et, de préférence,
le dispositif de découpe de feuilles (215) sont conçus
comme un sous-ensemble remplaçable et ce sous-
ensemble est maintenu contre un châssis ou un boî-
tier (11) de la machine d’emballage (1) de manière
remplaçable et reliée mécaniquement fixement avec
ce châssis ou ce boîtier (11).
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